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Art. 11 Anerkennungsverordnung: Erlöschen

1. Wortlaut

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist nicht mehr Flüchtling, wenn eine oder
mehrere der folgenden Feststellungen auf ihn zutreffen:

a) der Drittstaatsangehörige hat sich freiwillig erneut dem Schutz des Landes unterstellt, dessen
Staatsangehörigkeit er besitzt;

b) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose hat nach dem Verlust seiner Staatsangehörigkeit
diese freiwillig wiedererlangt;

c) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose hat eine neue Staatsangehörigkeit erworben und
genießt den Schutz des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er erworben hat;

d) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose ist freiwillig in das Land, das er aus Furcht vor
Verfolgung verlassen hat oder außerhalb dessen er sich aus Furcht vor Verfolgung aufgehalten hat,
zurückgekehrt und hat sich dort niedergelassen;

e) der Drittstaatsangehörige oder Staatenlose kann es nach Wegfall der Umstände, aufgrund deren
er als Flüchtling anerkannt wurde, nicht mehr ablehnen, den Schutz des Landes in Anspruch zu
nehmen, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt;

f) der Staatenlose kann nach Wegfall der Umstände, aufgrund deren er als Flüchtling anerkannt
wurde, in das Land zurückkehren, in dem er seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

Unterabsatz 1 Buchstaben e und f findet keine Anwendung auf einen Flüchtling, der sich auf
zwingende, auf früherer Verfolgung beruhende Gründe berufen kann, um die Inanspruchnahme des
Schutzes des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder, wenn er staatenlos ist, des
Landes, in dem er seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, abzulehnen.

(2) Um zu prüfen, ob Absatz 1 Buchstaben e und f Anwendung finden, berücksichtigt die
Asylbehörde

a) genaue und aktuelle Informationen aus relevanten und verfügbaren nationalen Quellen,
Unionsquellen und internationalen Quellen und, sofern verfügbar, die gemeinsame Analyse zur
Lage in bestimmten Herkunftsländern und die Leitfäden nach Artikel 11 der Verordnung (EU)
2021/2303;

b) ob sich die Umstände so wesentlich und nicht nur vorübergehend verändert haben, dass die
Furcht des Flüchtlings vor Verfolgung nicht länger als begründet angesehen werden kann.

2. Zu Abs. 1: Erlöschenstatbestände
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2.1 Zu lit. a): Freiwillige Unterschutzstellung

2.1.1 BVerwG, Urteil vom 27.07.2017, 1 C 28.16

Diese Entscheidung erging zwar zu § 72 AsylG in der damals geltenden Fassung, dürfte sich
sinngemäß aber auf die aktuell geltende Rechtslage übertragen lassen.

Ausweisung eines türkischen Staatsangehörigen wegen Unterstützung der PKK

Leitsätze:

1. Die Annahme oder Erneuerung eines Nationalpasses des Ausländers führt nicht in
jedem Fall automatisch zu einem Erlöschen seiner Rechtsstellung als Asylberechtigter
bzw. Flüchtling gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG/AsylG und somit zu einem Entfallen des
besonderen Ausweisungsschutzes nach § 53 Abs. 3 AufenthG. Vielmehr kommt diesem
Verhalten eine Indizwirkung dahin zu, dass sich der Betroffene wieder unter den Schutz
seines Heimatlandes stellen will, die aber durch die Umstände des Einzelfalles
entkräftet werden kann.
2. Das seit 1. Januar 2016 geltende Ausweisungsrecht nach §§ 53 ff. AufenthG und die
damit verbundene Ausweisungsentscheidung sind geprägt von einem umfassenden
ergebnisoffenen Abwägungsprozess, in dem sämtliche Ausweisungs- und
Bleibeinteressen angemessen zu berücksichtigen sind. Auch bei Vorliegen eines
besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresses und der hierdurch indizierten
Annahme eines überwiegenden öffentlichen Interesses an der Beendigung des
Aufenthalts ist eine individuelle Prüfung geboten, ob die Ausweisung im Hinblick auf die
besonderen Umstände des Einzelfalles nicht unverhältnismäßig ist.

Rn. 35:

Gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG/AsylG erlischt die Anerkennung als Asylberechtigter und die
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, wenn der Ausländer sich freiwillig durch Annahme oder
Erneuerung eines Nationalpasses oder durch sonstige Handlungen erneut dem Schutz des Staates,
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, unterstellt. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 2. Dezember 1991 - 9 C 126.90 - BVerwGE 89, 231 <235
ff.> zur Vorgängernorm § 15 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG; vgl. auch VGH München, Urteil vom 8. Februar
2007 - 23 B 06.31053 u.a. - juris Rn. 52 und UNHCR, Handbuch und Richtlinien über Verfahren und
Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Neuauflage Genf, Dezember 2011, Deutsche
Version 2013, Art. 1 Abschnitt C Nr. 1 Genfer Flüchtlingskonvention <GK> Rn. 119 ff.) führt die
Annahme oder Verlängerung des Nationalpasses nicht in jedem Fall ohne Weiteres zum Erlöschen
der Rechtsstellung. Vielmehr muss die Vornahme dieser Handlung objektiv als eine
Unterschutzstellung zu werten sein. Einer Passausstellung oder -verlängerung kommt lediglich eine
Indizwirkung dahin zu, dass sich der Betreffende wieder unter den Schutz seines Heimatstaates
stellen will. Der äußere Geschehensablauf kann jedoch dieser Indizwirkung entgegenstehen. Hierzu
ist auf die Umstände des Einzelfalles abzustellen. Lassen sich aus dem Verhalten des
Asylberechtigten Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass mit der Passerteilung keine
Wiedererlangung des vollen diplomatischen Schutzes bezweckt war, fehlt es an dieser weiteren
subjektiven Voraussetzung für das Erlöschen der Rechtsstellung (vgl. BVerwG, Urteil vom 2.
Dezember 1991 - 9 C 126.90 - BVerwGE 89, 231 <238>). So kann die bloße Inanspruchnahme
einer Dienstleistung der Auslandsvertretung des Heimatstaates zur Überwindung bürokratischer
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Hindernisse für Amtshandlungen von Behörden der Bundesrepublik Deutschland nicht ausreichend
sein, um den Rechtsverlust herbeizuführen (BVerwG, Urteil vom 2. Dezember 1991 - 9 C 126.90 -
BVerwGE 89, 231 <237>; Marx, AsylG, 9. Aufl. 2017, § 72 Rn. 10 m.w.N.). Auch Reisen eines
Asylberechtigten oder Flüchtlings in seine Heimat führen nicht zwingend zu der Annahme, dass
sich der Ausländer dem Schutz seines Heimatstaates erneut unterstellen will (vgl. Hailbronner,
Ausländerrecht, Stand Februar 2017, § 72 AsylG Rn. 16).
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